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Vorbemerkung 

Seit Inkrafttreten des neuen BetrVG im Jahre 1972 haben sich bei 
Anwendung und Auslegung des Gesetzes verschiedene Schwerpunkte 
herauskristallisiert. Nachdem vor allem am Anfang Lohnzahlung und 
Kostentragung bei Schulungsveranstaltungen für Betriebsratsmitglie-
der im Mittelpunkt allgemeinen Interesses standen (§§ 37 Abs. 2 und 6, 
40 Abs. 1 BetrVG)l, folgte eine - man kann schon sagen: - Prozeß-
lawine, die die Abgrenzung des Kreises der leitenden Angestellten 
(§ 5 Abs. 3 BetrVG) zum Gegenstand hatte2 • Beachtung verdienen auch 
Fragen des Tendenzschutzes (§ 118 BetrVG)3• Einen der wichtigsten 
Problemkreise der betrieblichen Mitbestimmung überhaupt stellt indes 
- neben der Mitbestimmung beim Sozialplan4 - die Entgeltmitbe-
stimmung nach Maßgabe des§ 87 Abs. 1 BetrVG dar. 

Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, die Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 8- 11 BetrVG nach 
Gegenstand und Umfang zu bestimmen sowie ein systematisches Ver-
hältnis der einzelnen Bereiche zueinander herauszuarbeiten. Soweit 
im Zuge dieses Bemühens andere allgemeine Probleme der betrieb-
lichen Mitbestimmung gestreift werden, ist zwangsläufig eine Be-
schränkung dergestalt erforderlich, insoweit Rechtsprechung und all-
gemeine Meinung zugrunde zu legen, soll die Arbeit nicht unangemes-
sen ausufern. Das gilt für das Problem der Mitbestimmung in Einzel-
fällen ebenso wie für die Frage nach der Zulässigkeit von Regelungs-
abreden. Diese Schwerpunktbildung erklärt auch die Vernachlässigung 
individualrechtlicher Bezüge. Arbeitstechnische und arbeitswissen-
schaftliche Zusammenhänge kommen nur zu dem Zweck zur Sprache, 
die Mitbestimmungsregelung darzustellen, müssen im übrigen aber als 
bekannt vorausgesetzt werden. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen 
sonach Streitfälle bezüglich des Bestehens echter Mitbestimmungs-
rechte im Entlohnungswesen. 

1 Vgl. dazu BAG AP Nr. 1, 3-6, 11 zu § 37 BetrVG 1972; BAG AP Nr. 2 
und 5 zu§ 40 BetrVG 1972; ArbG Köln AP Nr. 1 zu§ 40 BetrVG 1972. 

2 Hierzu siehe BAG AP Nr. 1 zu § 5 BetrVG 1972 mit Anm. von Wiede-
mann/Wank. 

3 Vgl. Bichter, RdA 1976, 211. 
4 Vgl. dazu etwa LAG Hamm AP Nr. 1 zu§ 112 BetrVG 1972; ferner BAG 

AP Nr. 2 ff. zu § 112 BetrVG 1972. 



24 Vorbemerkung 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei von vornherein darauf hin-
gewiesen, daß solche Streitfälle keinesfalls den praktischen Normalfall 
bilden. Vielmehr kommt es regelmäßig zu einverständlichen Regelun-
gen. Gerade aber für die "kranken" Fälle muß die Rechtsordnung Re-
gelungen vorsehen und sich an ihnen bewähren. 

Weil allgemeine Grundsätze der betrieblichen Mitbestimmung un-
sicher geworden sind, geht die Arbeit jeweils vom Konkreten aus und 
versucht, erst danach allgemeine Aussagen zu formulieren. Dem ent-
spricht die Behandlung der Generalklausel des § 87 Abs. 1 Nr. 10 
BetrVG als letztem der in Betracht kommenden Mitbestimmungstat-
bestände und das Zurückstellen früher unbesehen übernommener 
Prinzipien wie etwa des Freiwilligkeitsgrundsatzes. 

Der aufgezeigte Lösungsweg ist von dem Bemühen getragen, poli-
tisches Vorverständnis hintanzustellen- gleichwohl auch solche Inten-
tion ein Vorverständnis besonderer Art sein dürfte. Vielmehr soll ver-
sucht werden, die im Wortlaut zum Ausdruck gelangten Vorstellungen 
des Gesetzgebers zu realisieren. 

Die in der vorliegenden Arbeit gefundenen Ergebnisse unterliegen 
- auch das sei zu Beginn betont - einer nicht unerheblichen Relati-
vierung durch die in § 87 Abs. 1 Einleitungssatz und § 77 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG niedergelegten Tarifvorbehalte. Nur in den von den Tarif-
vertragsparteien frei gelassenen Regelungsräumen kann sich das Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats beim Entgelt entfalten. Die verfah-
rensmäßig weit gefaßten Befugnisse des Betriebsrats auf dem Entgelt-
sektor sind mithin einerseits in das Tarifwesen und andererseits -
wie noch zu zeigen sein wird - in die Unternehmensverfassung ein-
gebettet. 



Erster Teil 

Mitbestimmung heim Leistungslohn 

Seit langem einer der wichtigsten Bereiche der Mitwirkungsbefug-
nisse der betrieblichen Arbeitnehmervertretung ist die Leistungsent-
lohnung. Bereits § 78 BRG 1920 lautete: "Der Arbeiterrat und der An-
gestelltenrat oder, ... , der Betriebsrat hat die Aufgabe, 1. ... 2. soweit 
eine tarifliche Regelung nicht besteht, im Benehmen mit den beteilig-
ten wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitnehmer bei der Regelung 
der Löhne und sonstigen Arbeitsverhältnisse mitzuwirken, namentlich 
auch bei der Festsetzung der Akkord- und Stücklohnsätze oder der für 
ihre Festsetzung maßgeblichen Grundsätze, ... ; ... " Während früher 
der Akkordlohn1 der praktisch wichtigste Leistungslohn war, nimmt 
heute der Prämienlohn ständig an Bedeutung zu2• Der Umfang der 
Mitbestimmung des Betriebsrats bei diesen Leistungslöhnen richtet 
sich nach Nr. 10 und 11 des § 87 Abs. 1 BetrVG. 

1 Zum Begriff des Akkordlohns vgl. Baierl, Lohnanreizsysteme, S. 96; 
Gaul, in: Akkord und Prämie, S. 40 ff.; KoHmar, Diss., S. 8 ff. Heute ist 
nicht mehr bestritten, daß auch im Falle von Akkordarbeit ein den §§ 611 ff. 
BGB unterfallendes Arbeitsverhältnis gegeben ist; statt aller Gaul, in: 
Akkord und Prämie, S. 89- 90; Hueck I Nipperdey I, § 23 I 3, S. 139; Kaskel I 
Dersch, ArbR, S. 21; Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 1, s. v. "Akkord"; 
Nikisch I, § 30 I 3, S. 378; anders früher z. B. Rümelin, Dienstvertrag und 
Werkvertrag, S. 28 ff. 

2 Zum Unterschied zwischen Akkord- und Prämienlohn, über den man 
sich wohl nicht recht klar ist, siehe BAG AP Nr. 4 zu § 56 BetrVG 1952 Entloh-
nung (Bl. 2R); Dietz, § 56 Rdnr. 180; Dietz I Richardi, § 87 Rdnr. 320- 322; 
Fitting I Auffarth I Kaiser, § 87 Rdnr. 64; GK-Wiese, § 87 Rdnr. 151 ; KoU-
mar, Diss., S. 16- 18; Meyenschein-Juen, Zeitakkord, S. 18; Tödtmann, 
Mitbestimmungsrecht, S. 72. 


